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Jona Uznach Flames - Schutzkonzept für den Spiel- und Trainingsbetrieb ab 6. Juni 2020 

Neue Rahmenbedingungen 
Ab dem 6. Juni 2020 ist der Trainingsbetrieb in allen Sportarten unter Einhaltung von vereinsspezifischen 
Schutzkonzepten wieder zulässig. Auf den 06. September 2020 sind weitere Anpassungen in Kraft getreten, welche den 
Spiel- und Trainingsbetrieb betreffen. Sämtliche Spieler, Coaching Staff, Zuschauer, Helfer und Schiedsrichter sind 
aufgefordert folgende Regeln einzuhalten. 
 
Folgende sechs Grundsätze müssen im Spiel- und Trainingsbetrieb zwingend eingehalten werden:  

 
1. Nur symptomfrei ins Training / an die Meisterschaft 
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Spiel- und Trainingsbetrieb teilnehmen. Sie bleiben 
zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  

 
 

2. Abstand halten 
Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei Besprechungen, beim Duschen, 
nach dem Training, bei der Rückreise – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1.5 Meter Abstand nach 
wie vor einzuhalten und auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. Wo 
der Abstand nicht gewährleistet ist, muss eine Gesichtsmaske getragen werden oder eine zweckmässige 
Abschrankung (z.B. Plexiglas) installiert sein. Einzig im eigentlichen Spiel- und Trainingsbetrieb ist der 
kurzfristige (<15’) Körperkontakt in allen Sportarten wieder zulässig.  
Unter Einhaltung der allgemeinen Auflagen und Schutzkonzepte können folgende Anlageteile genutzt 
werden: 
 
Spielflächen Sporthalle (Spieler / Trainer / Betreuer) 

· 2fach-Turnhalle: max. 65 Personen 
· 3fach-Turnhalle: max. 100 Personen (Grünfeld: 150) 
· Toiletten (geöffnete WC-Anlagen sind gekennzeichnet) 
· Garderoben und Duschen 
· Theorieräume und Aufenthaltsbereiche 

 
Zuschauer- / Cafeteriabereich (ganzer Bereich; Maskenpflicht) 

- 1fach-Turnhalle: keine Zuschauer 
- Rain-Sporthalle (2fach): max. 100 Personen 
- Bollwies-Sporthalle (3fach): max. 80 Personen 
- Grünfeld-Sporthalle: (3fach): max. 300 Personen 
- Weiden-Sporthalle: (3fach): max. 80 Personen 
- Haslen-Sporthalle: (3fach): max. 100 Personen 

 
 
3. Gründlich Hände waschen 
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände vor und nach dem Training 
und Spielen gründlich mit Seife oder Desinfektionsmittel wäscht, schützt sich und sein Umfeld. 

 
 
4. Contact Tracing 
Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde, während 14 Tagen 
ausgewiesen werden können. Um das Contact Tracing zu vereinfachen, führt der Verein für sämtliche 
Anlässe und Trainingseinheiten Präsenzlisten. Alle Spieler/Trainer/Betreuer, welche zu den Trainings oder 
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den Spielen kommen, betreten die Sporthalle über den Haupteingang oder über einen separaten 
Sportlehrereingang, wo möglich. Alle Personen, welche als Zuschauer zu den Trainings oder den Spielen 
kommen, betreten die Sporthalle über den Haupteingang. Die Personen, die das Training leiten und oder die 
Teams coachen, sind verantwortlich für die Vollständigkeit und die Korrektheit der Liste und dass diese 
dem/der Corona-Beauftragten in vereinbarter Form zur Verfügung steht (Matchblatt reicht für die Spieler). 
Wo nötig werden die Listen (Vorlagen) den Teams vorgängig abgegeben.  
Weitere Listen liegen in der Halle auf. Jede Person ist verpflichtet, sich wahrheitsgetreu einzutragen. Sie 
erhalten am Eingang einen roten Bändel. Dieser berechtigt die Teams und die Staff, sich in der Halle, auf der 
Tribüne (vorgegebene Zonen) aufzuhalten und bei der Cafeteria einzukaufen. Zuschauer, welche sich 
eingetragen haben, erhalten ebenfalls einen roten Bändel. Sie sind berechtigt, sich auf der Tribüne und im 
Bistro unter Einhaltung der nötigen Abstände und der Maskenpflicht aufzuhalten.  
Präsenzlisten für Trainings können in folgender Form geführt werden; Team-Planer, J&S-Präsenzliste oder 
Excel. Alle Daten werden nach 14 Tagen gelöscht. 

 
5. Maskenpflicht 

Auf der Tribüne und bei der Cafeteria herrscht generelle Maskenpflicht ab 12 Jahren. Beim Anstehen an der 
Cafeteria ist der Abstand einzuhalten. Auf dem Spielfeld und in den Garderoben ist der Aufenthalt von 
Zuschauern nicht gestattet. Beim Besuch der Toilettenanlagen ist ebenfalls eine Maske zu tragen.  

 
6. Aufenthalt zwischen und nach den Spielen / Trainings 

Wir bitten alle, die Pausen nach Möglichkeit im Freien oder in den entsprechend zugewiesenen Zonen zu 
verbringen. Es stehen genügend Flächen rund um und in der Anlage zur Verfügung. 

 
7. Cafeteria 

Für die Cafeteria besteht ein separates Schutzkonzept, gemäss aktuell gültigem Schutzkonzept für das 
Gastgewerbe. 

 
 

8. Bestimmung Corona-Beauftragter des Vereins 
Jede Organisation, welche die Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebs plant, muss eine/n Corona-
Beauftrage/n bestimmen. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden Bestimmungen 
eingehalten werden. Bei unserem Verein ist dies Mischa Stillhart. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an 
ihn wenden (Tel. +41 79 235 03 94 oder mischa.stillhart@flames.ch).  

 
 

Besondere/ Ergänzende Bestimmungen 
 
9. Garderoben 
Benützung der Garderoben nur zum Umziehen und Duschen. In den Garderoben/Duschen müssen die 
Abstandsregelungen eingehalten werden, was eine reduzierte Nutzung der sanitären Anlagen zur Folge hat. 
Dies ist so entsprechend den Situationen vor Ort einzuplanen. 

 
10. Reinigung von Sportanlagen / Material 
Es sind keine zusätzlichen Reinigungsmassnahmen bei den Sportanlagen und den Materialien mehr nötig. 
Bei Gegenständen mit häufigem Körperkontakt empfiehlt sich aber weiterhin eine Reinigung. Grundsätzlich 
Reinigungen wie vor COVID-19. 
Trainings- und Spielmaterial bleibt grundsätzlich in der eigenen Mannschaft. Bei Bedarf wird Trainings- und 
Spielmaterial nur nach gründlicher Reinigung an andere Trainer / Spieler ausserhalb der eigenen 
Mannschaft weitergegeben. 

 
 

Jona, 12. September 2020 Vorstand, Verein Jona-Uznach Flames 

mailto:mischa.stillhart@flames.ch
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